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Schadstoffbelastung von Lebensmitteln an Tankstellen 

An Tankstellen wird nicht nur Benzin, Öl und Autozubehör ver-

kauft, sondern zunehmend werden sie zu kleinen Lebensmittel-
geschäften ausgebaut. Mineralöl-Firmen werben bereits für ihre 
Tankstellen als „kleine Supermärkte ohne Parkprobleme" 
( „Wenn ich schnell noch mal was brauche, fahr ich einfach tan-
ken.").  Diese Entwicklung verstärkt die Problematik der Schad-
stoffbelastung von an Tankstellen verkauften Lebensmitteln. Es 
handelt sich hierbei insbesondere um die leichtflüchtigen aroma-
tischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol und Xylole, die im 
Kraftstoff enthalten sind und als Lösemittel z. B. in Druckfarben 
verwendet werden. Benzol kann beim Menschen erfahrungsge-
mäß bösartige Geschwülste verursachen, während eine krebs-
erzeugende Wirkung von Toluol und Xylol zwar vermutet wird, 
bisher aber nicht nachgewiesen wurde. Toluol kann jedoch Chro-
mosomenmutationen in Zellen des Knochenmarks von Nagern 
bewirken. 

Bei einer im Auftrag des hessischen Gesundheitsministeriums 
vom Staatlichen Medizinal-, Lebensmittel- und Veterinäruntersu-
chungsamt Mittelhessen, Gießen, durchgeführten Untersuchung 
wurde festgestellt, daß z. B. in an Tankstellen verkauften Sand-

wiches Benzol und Toluol zu finden sind. Die Nahrungsmittel wei-
sen insbesondere bei Tankstellen an Hauptverkehrsstraßen mit 
hohem Verkehrsaufkommen zusätzlich Verunreinigungen durch 
Autoabgase auf. Bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, die 
regelmäßig an Tankstellen-Shops gekaufte Lebensmittel verzeh-
ren, kann deshalb nach Auffassung der Gießener Wissenschaftler 
langfristig eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht aus-
geschlossen werden. 
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In der hessischen Studie werden weitere Untersuchungen für 
dringend erforderlich gehalten, um die Quellen der Schadstoff-
belastung von Lebensmitteln an Tankstellen noch genauer zu 
erforschen. 

Das Bundesgesundheitsamt führte eine Untersuchung von 
Lebensmitteln aus dem Einzelhandel und aus Tankstellen jeweils 
mit und ohne Verkauf von Druckerzeugnissen durch (Deutsche 
Lebensmittel-Rundschau, Heft 9/1990). Diese Studie ergab eine 
besonders hohe Toluol-Belastung von fetthaltigen Lebensmitteln, 
die in Tankstellen mit gleichzeitigem Verkauf von Zeitungen und 
Zeitschriften angeboten werden, im Vergleich zu Produkten aus 
dem Lebensmittel-Einzelhandel, in dem die getesteten Lebens-
mittel direkt neben Druckerzeugnissen gelagert werden. Nur 
Süßwaren, die im Zeitschriften- Einzelhandel verkauft wurden, 
waren noch höher belastet, als die Proben aus Tankstellen mit 
Zeitschriftenverkauf. Die Toluol- Kontamination wird also vermut-
lich vorwiegend durch Druckerzeugnisse verursacht. 

Auch das Bundesgesundheitsamt hält weitere ausführliche Stu-
dien zur Abschätzung und Einschränkung gesundheitlicher Risi-
ken durch die Anreicherung aromatischer Kohlenwasserstoffe in 
Lebensmitteln für unerläßlich. 

Die Tankstellen umgehen also mit der Einrichtung kleiner Super-
märkte häufig nicht nur das Ladenschlußgesetz, sondern sie ris-
kieren darüber hinaus eine Gesundheitsgefährdung von Perso-
nen, die nicht nur gelegentlich sondern regelmäßig ihren Bedarf 
an Lebensmitteln an der Tankstelle decken. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Sind der Bundesregierung die Ergebnisse der beiden genann-
ten Untersuchungen bekannt? 

2. Sind der Bundesregierung weitere Untersuchungen zur 
Schadstoffbelastung von an Tankstellen verkauften Lebens-
mitteln bekannt, und wenn ja, mit welchen Ergebnissen? 

3. Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Bundesgesund-
heitsamtes und des Staatlichen Medizinal-, Lebensmittel- und 
Veterinäruntersuchungsamtes Mittelhessen, daß weitere Un-
tersuchungen dringend erforderlich sind, um die Quellen der 
Schadstoffbelastung von Lebensmitteln an Tankstellen noch 
genauer zu erforschen? 

4. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung darüber vor, 
ob und wie viele Krebserkrankungen in der Bundesrepublik 
Deutschland möglicherweise auf, den Verzehr von mit aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen kontaminierten Lebensmitteln 
zurückzuführen sind? 

5. Welche Maßnahmen hält die Bundesregierung für erforder-
lich, um die Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesund-
heitlichen Schäden durch mit aromatisierten Kohlenwasser-
stoffe kontaminierte Lebensmittel zu schützen? 

6. Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung zum Schutz 
der Verbraucherinnen und Verbraucher ergreifen? 
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'7. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die verpflich-
tende Ausstattung der Zapfsäulen mit Ventilen zur Gasrück-
führung trotz der langen Übergangsfristen ausreicht, um die 
gesundheitlichen Gefahren durch aromatische Kohlenwasser-
stoffe an Tankstellen zu beseitigen? 

8. Liegen der Bundesregierung inzwischen Erkenntnisse vor, 
inwieweit sich die Benzolbelastung an den Tankstellen und 

damit auch in den dort angesiedelten Verkaufsstellen durch 
die „Saugrüsselverordnung" vermindert hat? 

9. Wie steht die Bundesregierung zu Forderungen, den Benzol-
gehalt in Benzin nach dem Vorbild der USA auf 1 % zu ver-
mindern? 

10. Wie beurteilt die Bundesregierung die Forderung der Gieße-

ner Wissenschaftler nach einer Ausstattung der Tankstellen 
mit automatisch öffnenden und schließenden Türen mit Über-
druckanlagen sowie mit Klimaanlagen mit geeigneten Filtern 
und nach einer räumlichen Abtrennung des Lebensmittel-
verkaufs, insbesondere von unverpackten Backwaren, vom 
Kassenraum der Tankstelle? 

11. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß der zuneh-
mend außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten statt-

findende Verkauf von Lebensmitteln an Tankstellen gegen 
das Ladenschlußgesetz verstößt? 

Bonn, den 4. Februar 1993 
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